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len Dberinftruftor fcer Snfanterie, «JJtajor Hani
«EBietanfc, angeregt, unfc fciefem ©ebanfen burcb ©in*
reiefeung eineS «JJtemorialS an fcen ©. Kleinen «Jtatfe

am 16. Dftober gl. % gotge gegeben. «JJtit Se*
fdjluß oom 12. «JJtärg 1858 abftrafeirte ber Kleine
«Jtatfe oon ber ©Infütjrung cbligatorifd.er «EBaffen*

Übungen, naefebem baS ©rgiebungSfoltegium in einem

©utadjten oom 3. gl. «UttS. baoon abgerattjen, ba*

gegen gur ©rrid)tung cincS auf freiwilliger Safts
fiebenben KafcettenforpS fcen Ferren Dfftgieren fcie

£>anb git bieten nnfc bereitwillig StfleS gu unterftü*
fcen üerfprod)cn tjatte, waS fcie ©ntftehung eineS fot*
efeen KorpS in Serbinfcung mit fcer ©cbute ttnfc fcen

betreffenfcen ©djwlinfpeftionen förfcern unfc ftdjern
fonnte.

«Die «Utititärgefcttfdjaft befefeloß hierauf einen Ser*
fudj auf freiwilliger ©runfclage gu maefeen unfc er*
nannte eine Kommiffton, wetefee unter «Urittljrilung
fcer leitenfcen ©runbfäfce für baS gu grünbeube Ra'
fccttenforpS bie eingetnen ©efeulanftalten eintub, je

einen «Defegirtett gu begriebuett mit ©timmreebt in
fcer Kommiffion.

Sm «JJtai 1859 fonnte mit fcer Sttftruftiott begen*

neu werben.

-Da bie üorbanbeneit «EBaffen ttnb StitSrüftnitgS*

gegenftänbc nicfet genügten, fo erließ bie Kommiffton
im ©eptember 1859 einen Stufruf att bie Sürger*
unb ©inwotjnerfcfeaft gur Unterftüfcung beS Kabet*

tenferpS unb erhielt üon 222 ©ttbffrifecnten Seiträge
im Setrag üon gr. 7000, woraus bie erforberlicfeen

«EBaffen angefefeafft werben fonnten.
Slm 26. Sanuar 1861 bewilligte ber ©. Kleine

«Jtatfe. auf ben Slntrag fceS «JJtilitärfottegiumS für fcie

näcfeftcit fcrei Sabre einen jährlichen Seitrag üon

fünffjwttfcert granfett.
«Die «JJtifitärgefettfdjaft fefcte hierauf feft: fcie Ra'

bettenfommiffton wirb auf gwei Sabre gewätjtt unb

fott feeftefjcn auS 7 «JJtitgliebern ber «JJtifitärgefefl*
fefeaft unb ben üott ben eingetnen ©efeulanftalten ge*

wählten Seferern. «Die «EBabt fceS «ßräftbenten, ebenfo

fcie ©rnenttung eineS StuSfcfeuffeS (©rergierfommif*
fton), weider fcie fpegielle Slufftcfet unfc Stnorfcmtng
fcer Uebungen bat, bleibt ber Kafccttenfommifftoti
üfeerlaffett, welche atte gwei Sabre über ihre Shätig*
feit Sericbt gu erfiatten bat.

Drganifation unb gormation.

«Allgemeine ©rttnfcfüfce.
1. «DaS KafcettenforpS üon Safel wirfc gebilfcet

auS fcen ftcb anmetfcenfcett ©cfeülem fcer fünf Sltt*

ftatten:
fceS «ßäbagogiumS,
fcer ©ewerfeefefeute,

beS feumaniftifefeen ©üittttaftumS,
fceS «JtealgvjmnafiumS,
fcer «Jteatfcfeute,

unfc eS ftel)t fcaSfetfee unter fcer Seitung unb Sluf*
ftefet fcer Kafcettenfommifftoti unfc fcer auS fciefer er*
•'nannten ©rergierfommiffton.

2. «DaSfelbe fott attS gwei «EBaffengattuitgett befte*
ben, ttämtieb:

einer «Artitterieabttjritung gur Sebienung oon min*
beftenS gwei ©efcbüfcen,

unb einer 3nfanterieabtfeeitung oon minbeftenS
gwei Kompagnien.

3. 3n baS KafcettenforpS werfcen ©djüler üon fcen

oierten Klaffen fcer ©ümnafien unfc üon fcer britten
Klaffe fcer «Jteatfdjute an aufgenommen; ferner ftet*
ßige ©dutlcr oon untern Klaffen, weldje im Saufe
fceS ©ommerS fcaS gwötfte SllterSjafjr erreichen unfc

üon fcen Schrerfenfercngcit gur Slufnatjme empfohlen
Werfcen.

Sri alten «Aufnahmen t)at fcie ©rergierfommiffion
üfeer fcie förpertiefee Saitgticfefeit gu entfcfeetfcen.

«Die weitem Sefcinguitgen fcer «Aufnahme ftnb:
gleiß unfc gutes Setragen in fcer ©cbule; ferner

eigene Slnfcfeaffting
eines fefewargen Kittels,
eineS «-Paar 3roitdjbofen,
einer «JJtüfce,

eines SomifterS mit «JJtantelfad,

fämmtlid) nadj Sorfdjrift angufertigen.

ßur «Aufnahme in fcie «Artitlerieafetbeilitng ftnfc

außerfcem erforfcerlicb:

wenigftenS ein SDienftjafjr bei ber Snfanterieab*
tbeilimg unfc moglidjft großer itttfc fräftiger Körper*
ban.

4. «Die «Anmetfcung gur «Aufnahme in fcaS Korps
gefdjiebt jeweiten oor Seginn fcer «Eßaffenüfeungen bei
fcen gu fcer Kafcettenfommiffton fcetegierteti Ferren
Sehrem.

Knaben, wetefee feine fcer fünf «Anftalten feefudjen,

haben ftefe bei einem Setjrer fcerfetfeen angttmetfcen,
uttfc ftefeen, fo lange fte feeim KorpS ftnfc, unter fcef*

fen Stufftcbt.
«JJrit fcer «Aufnahme üerpftiebtet ftefe fcer ©djüler

gum willigen ©efeerfam gegen feine Sorgefefcten unfc

gur pünftticbeti «Befolgung atter Sorfchriften unfc

Slnorfcnuitgett, ttamenttiefe gum regelmäßigen unfc

fleißigen Sefucfee fcer Uebungen.

5. «Der «Austritt auS fcem KorpS ift üor ©efetuß

fcer ©emmerübungeit nicht geftattet, nnb fann nur
in befonbern gätten fcie oorberige ©ntlaffung beim

¦Präftfcenten fcer Kommifftott nadjgefitcfet werfcen.

Uebungen.

6. «Die «Eßaffenüfeungen beginnen mit bem neuen

©efeutfurfe unb bauern bis gum $>erfeft. «Diefetbe«

ftnfcen üor fcen ©omme^rferien wöcfeentticfe wo mög*
tiefe gweimat, nadj fcen gerien wöcfeentticfe einmal

ftatt, unfc ftnfc mit «Ausnahme fcerjenigen ht fcen

gerien obligatortfcfe.

3m Saufe beS ©ommerS fotlen einige SlttSmärfcfee

mit fcem gangen KorpS ftattftnben, unfc tjat fcie Ra=

fcettenfommtffton fceren «Abhaltung gu beftimmen $ fcie

Shtorfctiung unfc «Ausführung fcerfelben bleibt fcagc*

gen fcer ©rergierfommiffion übertaffett.

3«m ©ebtuffe fcer «Eßaffenüfeitngett ftnfcet eine

|)auptübuttg ftatt.
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len Oberinstruktor ber Infanterie, Major Hans
Wicland, angeregt, und diesem Gedanken durch

Einreichung eines Memorials an den E. Kleinen Rath
am 16. Oktober gl. I. Folge gcgebcn. Mit
Beschluß vom 12. März 1858 abstrahirte dcr Kleine
Rath vvn der Einführung obligatorischer
Waffenübungcn, nachdem das Erziehungskollegium in einem

Gutachten vom 3. gl. Mts. davon abgcrathcn,
dagegen zur Errichtung cincs auf freiwilliger Basis
stehenden Kadettenkorps den Hcrrcn Ofsizieren die

Hand zu bictcn und bereitwillig Alles zu unterstützen

versprochen hatte, was die Entstehung eines

solchen Korps in Verbindung mit der Schule und den

bctrcffenden Schulinspektioncn fördern und sichern

könnte.

Die Militärgescllschaft beschloß hierauf einen Versuch

auf freiwilliger Grundlage zu machen und
ernannte einc Kommission, welche unter Mitthcilnng
der leitenden Grundsätze für das zu gründende
Kadettenkorps die einzelnen Schulanstalten einlud, je

einen Delegierten zu bezeichnen mit Stimmrecht in
dcr Kommission.

Im Mai 1859 konntc mit dcr Instruktion begonnen

wcrden.

Da die vorhandenen Waffen und Ausrüstungs-
gegenständc nicht genügten, so erlicß die Kommission

im September 1859 einen Aufruf an die Bürgerund

Einwohnerschaft zur Unterstützung des

Kadettenkorps und erhielt von 222 Subskribenten Beiträge
im Betrag von Fr. 7000, woraus die erforderlichen

Waffen angeschafft werdcn konnten.

Am 26. Januar 1861 bewilligte der E. Kleine

Rath auf den Antrag des Militärkollegiums für die

nächsten drei Jahre einen jährlichen Beitrag von

fünfhundert Franken.
Die Militärgesellschaft setzte hierauf fest: die

Kadettenkommission wird auf zwei Jahre gewählt und

soll bestehen aus 7 Mitgliedern der Militârgesellschast

und den von den einzelnen Schulanstalten
gewählten Lehrern. Die Wahl des Präsidenten, ebenso

die Ernennung cines Ausschusses (Ererzierkommis-
siou), welcher die spezielle Aufsicht und Anordnung
der Uebungen hat, bleibt der Kadcttenkommission

überlassen, wclche alle zwei Jahre über ihre Thätigkeit

Bericht zu erstatten hat.

Organisation und Formation.

Allgemeine Grundsätze.
1. Das Kadettenkorps von Basel wird gebildet

aus den sich anmeldenden Schülern der fünf
Anstalten:

des Pädagogiums,
der Gewerbeschule,
des humanistischen Gymnasiums,
des Realgymnasiums,
der Realschule,

uud es steht dasselbe unter der Leitung und Aufsicht

der Kadettenkommission und der aus diefer

ernannten Exerzierkommisfion.

2. Dasselbe soll aus zwei Waffengattungen bestehen,

nämlich:
einer Artillerieabthcilung zur Bedienung von

mindestens zwei Gcschützcn,

und einer Jnfanterieabtheilung von mindestens
zwei Kompagnien.

3. In das Kadettenkorps werden Schüler von dcn
vierten Klassen der Gymnasien und von dcr dritten
Klasse der Realschule an aufgenommen; ferner
fleißige Schüler von uutern Klassen, welche im Laufe
des Sommers das zwölfte Altersjahr erreichen und
von den Lchrerkonfercnzcn zur Aufnahme empfohlen
werden.

Bet allen Aufnahmen hat die Ererzierkommission
über die körperliche Tauglichkeit zu entscheiden.

Die weitern Bedingungen der Aufnahme sind:
Fleiß und gutes Betragen in dcr Schule; fcrncr

eigcne Anschaffung
eines schwarzen Kittels,
eines Paar Zwilchhosen,
einer Mütze,
eines Tornisters mit Mantelsack,

sämmtlich nach Vorschrift anzufertigen.

Zur Aufnahme in die Artillerieabtheilung sind

außerdem erforderlich:
wenigstens ein Dienstjahr bei der Jnfanterieabtheilung

und möglichst großer und kräftiger Körperbau.

4. Die Anmeldung zur Aufnahme in das Korps
geschieht jeweilen vor Beginn dcr Waffcnübungen bei

den zu der Kadettenkommission delegierten Herren
Lehrern.

Knaben, welche keine der fünf Anstalten besuchen,

haben sich bei einem Lehrer derselben anzumelden,
und stehen, so lange sie beim Korps sind, unter dessen

Aufsicht.
Mit der Aufnahme verpflichtet sich der Schüler

zum willigen Gehorsam gegen seine Vorgesetzten und

zur pünktlichen Befolgung aller Vorschriften und

Anordnungen, namentlich zum regelmäßigen nnd

fleißigen Besuche dcr Ucbungcn.

5. Der Anstritt aus dem Korps ist vor Schluß
der Sommerübungen nicht gestattet, und kann nur
in besondern Fällen die vorherige Entlassung beim

Präsidenten der Kommission nachgesucht werden.

Uebungen.

6. Die Waffenübungen beginnen mit dem neuen

Schulkurse und dauern bis zum Herbst. Dicsclbcn

finden vor den Somm^ferien wöchentlich wo möglich

zweimal, nach den Ferien wöchentlich einmal

statt, und sind mit Ausnahme derjenigen in den

Ferien obligatorisch.

Im Laufe des Sommers follen einige Ausmärschc

mit dem ganzen Korps stattfinden, und hat die

Kadettenkommission deren Abhaltung zu bestimmen z die

Anordnung und Ausführung derselben bleibt dagegen

der Exerzierkommission überlassen.

Zum Schlusse der Waffenübungen findet cinc

Hauptübung statt.
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7. 3" Dem «EBinterfemefter oon Slnfang «Jtooember

bis ©nbe Slprit fott mit fcen ©cfeüfcrn monatlich
wenigftenS einmal eine ©efangübung abgehalten
werfcen, womit auch tjie unfc fca ein fteiner SluS*

tttarfd) üerbunfccu werfcen fann.

Unterricht.

8. «Derfefbe wirfc üott ben Dfftgieren fcer «Artillerie
unfc fcer 3nfanterie naefe fcen ©runfcfäfcen fcer eifc*

genöfftfehen «Jtegtemettte ertbeitt, itnfc üon fcer ©rer*
gitrfommiffton überwacht.

gür fcie Snfanterie werfcen fcrei Unterrid)tSftaffen
gebilbet:

1. Klaffe, auS atten neu eintretenben ©cbülern,
2. „ auS ben fchon früher eingeu)rilten,
3. „ ©abreS, auS ben fäbigften uttb fleißig-

ften ber altem Kabelte«.
Sefctere Klaffe fott üor ber Hanb nicht über 40

©efeüter enthatten, fann jebod) fpäter bei Sefcürfniß
auefe üermetjrt werfcen. «Die «Aufnahme in fciefe

gefefeiefet im ©inüerftänfcniß mit fcen Ferren Setjrem.
Sefcer fciefer fcrei Klaffen ftebt ein SnftruftionS*

offtgier atS Klaffenctjef oor, wetefeem fcie fpegielle Sei*

tuug fceS UnterridjtS, fowie fcie Slufftcfet über bie

«DiSgiptin, Sewaffnung unfc SluSrüftung feiner Klaffe
obliegt.

«Die Sambouren erhalten fcen Unterricht oon einem

Sambourinftruftor auS fcer «JJtitig.

9. gür fcie Sttfanterie fott fcer Unterriefet im «Att*

gemeinen fcie ©olfcaten*, «PetotonS* unfc Kompagnie*
fefeute, ben leichten «Dienft unfc fcie SataittenSfdjule
umfaffen; femer ift fcer Rabett itt fcer Kenntniß unfc

Sebanfclung feiner «EBaffe, fowie im 3irifd)ießen gu
unterrichten.

3ft «adj ©htübimg fciefer «Diettftgweige nod) 3eit
üorhanben, fo fann and) fcer gelfcfciettft eingeübt
werfcen.

Sei fcer Slrtitterie ift bauptfäcblicfe fcie gelfcgefcbüfc*
febute mit fcer nötbigen «Jtomenflatur einguüfeenj
außerfcem fonnen fcie anwenfcfearen Sbeile fcer Sa*

ftenbewegungen, fcer ©efcfeüfcricfetungS* unfc Satterie*
fcfeule fcurefegenommen werfcen.

Seifcen «ffiaffeitgattungen fott ©elegenbeit gegefeen

werfcen, ftefe im 3ielfd)ießen gu üben, Wobei fcen

bef\exn ©cfeüfcen fleine «Prämien auS fcem Kafcetten*
fonfc üerafereiefet werfcen.

10. .Die näheren Seftimmwngen unfc Stttorfcnititgen
für fcen Unterricht, fceffen ©intljeitung unfc gortgang,
bat fcie ©rergierfommiffton gtt treffen, fte feeftimmt
aud) He KlaffettdjefS unfc giebt ihnen bie für fcen

Unterricht nötbigen «Iüeifitngett.

«DiSgiplinarifcbc Seftimmwngen.

11. «Die £>anfcbabung ber «DiSgiptin uttfc «Auf*

red)u)attung fcer Drfcnung haben außer fcen beifcen

Kommifftonen aud) fcie inftruirenben Ferren Dfft*
giere gu beforgen.

Serfättmwttg fcer Uebungen, anbattettfce «Jtadjläßig*
feit ttnfc fcbtecbteS Setragen, fotten jefcergeit an fcie

©efeute oergeigt unfc aud) fcurd) biefelbe beftraft
werben.

.Die Slrt uttb «BSeife ber Seftrafung bleibt ber
©efeute freigeftettt, jeboefe ift bie ©rergierfommiffton
baoon in Kenntniß gu fefcen.

gür leicfetere «Dienftfeljtcr, bereu Seftrafung fcen

inftruirenfcen Dfftgierett obliegt, fann «AuSfcfetuß üon
«AuSmärfcfeen, Serfefcen in eine anfcere Unterrichts*
ftaffe gur «Anwenfcung fommen.

«Der ©djule fleht jefcergeit fcaS «Jtecfet gu, ©chüter
wegen UnfteißeS ofcer febtechten SetragenS oon fcer

Setheitigung an fcen Uebungen auSgufcfeließen. «DaS

gleiche «Jtecfet fcer gängliefeen ofcer tljeilweifen SluS*

fcfeließung aus fcem KorpS behält ftd) aud) fcie ©rer*
gierfommiffton für im «Dienft begangene ©traffätte
oor.

12. 3ur genauen Kentrottirung fceS SefudjS, fo*
wie gur JJtapporterftattung über fcie ©trafbaren wirfc
gotgenfceS feftgefefct:

Seim Seginn jefcer Uebung wirfc ein reglementa*
rifefeer Appell gemacht; unfc berfelbe bei ber Sirtitte*
rte burefe einen, feei ber Snfanterie burdj üier feiegu

begeiefenete ©chüter unter Stufftcbt ber KlaffenefeefS

beforgt.
«Der «Jtapport üfeer bk gebtenben wirfc atSfcattn

üott einem «Utitgtiefce fcer ©rergierfommifrton afege«

ttommen, unfc fciefelben in ritt für jefce ©efeute be*

fonfcerS angelegtes «Jtapportbücfelein eingetragen; fer*
ner werfcen in fcaSfelfee atte währenfc fcen Uebungen
fcer ©djule gur Seftrafung Ueberwiefenen einge*
febrieben, unfc fciefe Otapporttmcfelein gteiefe am fot*
gcnfcen ©ebuttage fcurefe fctc fcen «Appell feeforgenfcen

©efeüter fcen Ferren Sebrern eingebättfcigt. «Jtacfefcem

Sefctere fcarin üorgemerft haben, wie bie geblbaren

beftraft, ofcer ob für Serfäitmttiffe fcbriftlicbe ©nt*
fchulfcigiingen erfolgt ftnfc, geben fcie «Jtapportbücfe*

lein auf gleichem «Eßege gurüd an fcie ©rergierfom*
miffton.

gormation für fcie taftifchen Uebungen.

13. gür fcie taftifchen Uebitttgett wirfc fcie Snfan*
terieabtbeitung in gwei gleich fiarfe Kompagnien

eingeteilt, unfc fott fcie erfte Kompagnie oergugS*

weife auS fcen altem, wnfc fcie gweite Kompagnie

oorgugSweife auS fcett jungem ©cfeülem gebilbet
Werben.

Sebe Kompagnie fott feeftehen auS:
4 3ttga)efS, 8 gübrem, 8 gtügelteuten, 4 Sam*

bouren, 80 bis 100 Kabelten.
.Der «Dienft als 3«8d)efS, gübrer unb gtügelteute

ift oon ben in ber ©abreabtbeitttng beftnblicfeen 40

©cbülern abwecbSlungSweife gu oerfetjett. Sind) fann

auS ber «Jteibe berfelben, wenn nöttjig, «Aifcemajor,

«Abjutant unb gäbnbriefe feegeiefenet werben.

«Die Slrtitterieabtheititng bitbet minbeftenS einen

3ug gur Sebienung üon gwei ©efdjüfcen unb fott

berfelbe bann auS 25 Kabelten unb 2 Sambouren

befteben.

SttiSrüftitttg.

14. Seber itt baS KorpS eintretenbe ©djüler bat
bie ©ittgaitgS erwähnten ©egenftänbe auf eigene

— 427 —
7. In dem Wintersemester von Anfang November

bis Ende April foll mit den Schülern monatlich
wenigstens einmal eine Gesangübung abgebalten
werden, womit auch hie und da ein kleiner
Ausmarsch verbunden wcrden kann.

Unterricht.

8. Derselbe wird von den Offizieren der Artillerie
und der Infanterie nach den Grundsätzen der

cidgcnössischcn Reglemente ertheilt, und von der Exer-
zicrkommission überwacht.

Für die Infanterie werden drei Unterrichtsklassen
gebildet:

1. Klasse, aus allen neu eintretenden Schülern,
2. „ aus den schon früher eingetheilten,
3. „ Cadres, aus den fähigsten und fleißig-

sten der ältern Kadetten.
Letztere Klasse soll vor der Hand nicht über 40

Schüler enthalten, kann jedoch spätcr bei Bedürfniß
auch vermehrt werden. Die Aufnahme in diese

geschieht im Einverständniß mit den Herren Lehrern.
Jeder dieser drei Klassen steht ein Jnstruktious-

offizier als Klassenchef vor, welchem die spezielle
Leitung des Unterrichts, sowie die Aufsicht über die

Disziplin, Bewaffnung und Ausrüstung seiner Klasse

obliegt.
Die Tambouren erhalten den Unterricht von einem

Tambourinstruktor aus der Miliz.
9. Für die Infanterie foll der Unterricht im

Allgemeinen die Soldaten-, Pelotons- und Kompagnieschule,

den leichten Dienst und die Bataillonsschule
' umfassen; ferner ist der Kadett in der Kenntniß und

Behandlung feiner Waffe, fowie im Zielfchießen zu
unterrichten.

Ist nach Einübung diefer Dienstzweige noch Zeit
vorhanden, so kann auch der Felddienst eingeübt
werden.

Bei der Artillerie ist hauptsächlich die Feldgeschützschule

mit der nöthigen Nomenklatur einzuüben;
außerdem können die anwendbaren Theile der

Lastenbewegungen, der Geschützrichtungs- und Batterieschule

durchgenommen werden.

Beiden Waffengattungen soll Gelegenheit gegeben

werden, sich im Zielschießen zu üben, wobei den

bessern Schützen kleine Prämien aus dem Kadctten-
fond verabreicht werden.

10. Die näheren Bestimmungen und Anordnungen
für den Unterricht, dessen Eintheilung und Fortgang,
hat die Ererzierkommission zu treffen, sie bestimmt
auch die Klassenchefs und giebt ihnen die für den

Unterricht nöthigen Weisungen.

Disziplinarische Bestimmungen.

11. Die Handhabung der Disziplin und
Aufrechthaltung der Ordnung haben außer den beiden

Kommissionen auch die instruirenden Herren Ofsiziere

zu besorgen.

Versäumung der Uebungen, anhaltende Nachläßig-
keit und schlechtes Betragen, sollen jederzeit an die

Schule verzeigt und auch durch dieselbe bestraft
werden.

Die Art uud Weife der Bestrafung bleibt der
Schule freigestellt, jcdoch ist die Exerzierkommission
davon in Kenntniß zu setzen.

Für leichtere Dienstfehlcr, deren Bestrafung den

instruirenden Offizieren obliegt, kann Ausschluß von
Ausmärschen, Versetzen in eine andere Unterrichtsklasse

zur Anwendung kommen.
Der Schule steht jederzeit das Recht zu, Schüler

wegen Unfleißes oder schlechten Betragens von der

Betheiligung an den Uebungen auszuschließen. Das
gleiche Recht der gänzlichen oder theilweisen
Ausschließung aus dem Korps behält sich auch die

Ererzierkommission für im Dienst begangene Straffälle
vor.

12. Zur genauen Kontrollirung des Besuchs,
sowie zur Rapportcrstattung über die Strafbaren wird
Folgendes festgesetzt:

Beim Beginn jeder Uebung wird ein reglementarischer

Appell gemacht; und derselbe bei der Artillerie

durch einen, bei der Infanterie durch vier hiezu
bezeichnete Schüler uuter Aufsicht der Klassenchefs

besorgt.

Der Rapport über die Fehlenden wird alsdann
von einem Mitgliede der Exerzierkommission

abgenommen, und dieselben in ein für jede Schule
besonders angelegtes Rapportbüchlein eingetragen; fcrncr

werden in dasselbe alle während den Uebungen
der Schule zur Bestrafung Überwiesenen
eingeschrieben, und diese Napportbüchlein glcich am
folgenden Schultage durch die den Appell besorgenden

Schüler den Herren Lehrern eingehändigt. Nachdem

Letztere darin vorgemerkt haben, wie die Fehlbaren

bestraft, oder ob für Versäumnisse schriftliche

Entschuldigungen erfolgt sind, gehen die Rapportbüchlein

auf gleichem Wege zurück an die Ererzierkommission.

Formation für di?taktischen Uebungen.

13. Für die taktischen Uebungen wird die Jnfan-
terieabtheilung in zwei gleich starke Kompagnien

eingetheilt, und foll die erste Kompagnie vorzugsweise

aus den ältern, und die zweite Kompagnie

vorzugsweise aus den jüngern Schülern gebildet
werden.

Jede Kompagnie soll bestehen aus:
4 Zugchefs, 8 Führern, 8 Flügelleuten, 4

Tambouren, 80 bis 100 Kadetten.

Der Dienst als Zugchefs, Führer und Flügelleute
ist von den in der Cadreabtheilung befindlichen 40

Schülern abwechslungswcise zu versehen. Auch kann

aus der Reihe derselben, wenn nöthig, Aidemajor,

Adjutant und Fähndrich bezeichnet werdcn.

Die Artillerieabtheilung bildet mindestens einen

Zug zur Bedienung von zwei Geschützen und soll

derselbe dann aus 25 Kadetten und 2 Tambouren

bestehen.

Ausrüstung.

14. Jeder in das Korps eintretende Schüler hat
die Eingangs erwähnten Gegenstände auf eigene
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Koften angufcbaffen; bagegen werfcen oou fcer Ra' Hexx Dberftlieut. «Utepcr, $r. Dberftlieut. Sofc, $x.
bettenfommifftott lefenSwcifc unb unentgetbtidj üerab* | Kommanbant Srücfe, £r. ©tabSmajor galfner, $r.
foI9t: | Hauptmann Karl «Ittielanfc, £r. Hauptmann «Auguft

Stn fcie Kafcetten ber Slrtitlerie: 1 ©äfeel mit Künbig unb ber Seridjterftatter. Sn unfere «Arbeit
ßeibgurt. hat ftd. nun ungefähr folgenbe Stjeitung im Saufe

Sin fcie Kabelten ber Snfanterie: 1 ©ewehv mit fcer ßeit gemadjt: «DaS «Präftbiwm b)at abgefetjen oon
Sajonnet unfc 3wt,ebörfce; 1 Scibgurt mit «Patron* fcer Sertretung fceS KafcettenwefenS nach außen unfc
tafefee unfc Sajonnetfcfeeifce. bem Sorftfc in unfern ©ifcungcn bie trodene, nidk

Sin fcie ßugdjefs fcer Snfan terie: J ©äfeel mit fcanfbare, aber äußerft üerfcanfenSwertfec «Aufgabe
Seibgurt; 1 Sägerruf.

«Diefe fämmtlichen ©egenftänbe finb am ©efetuffe

fcer Serbinfcung unferer Kommiffion mit fcer 3e«g=
feauSocrwaltung, eine oft fetjr inS «Detail geljenfce

fcer Uebungen ofcer beim Austritt auS fcem KorpS Stufftcbt über fcaS «JJtaterietle, fcaS einer weniger
in gutem, fauberem 3uftanbe an bie Kabettenfom* j forgfamett ttnb gefebieften Hanb anüertrawt, fcfenel*

miffton gurüdgutiefem, uttfc ftnfc fcafür, fowie für lerem Untergänge entgegen gienge, als fcieS nunmehr
atlfätligen ©cbafcen, fcie ©Item ber ©efeüter haftbar.

^Beriefet Pon ©a^ptntann Jpan§ «Burctbarbt.

«Jtacfefcem mir üom «Präftfciitnt fcer Kafcettenfom-

miffton ber angenefeme Auftrag ertfeeüt worben ift,

ber galt fein fann. Hexx Dberftlieut. Sofc ift fein
©tettüertretcr. «Die Ferren Srueb, gatfner unb
«EBielanfc bilben bie ©rergierfommiffton) fte ftnb bie

Seiter beS DrganiSmuS, beffen eingetne Sijeite unten
nätjer berührt werben fotten; bte |)auptteute Künbig
unfc Sttrdtjarfct helfen mit, um mich fciefeS tanfc*

läufig geworfcenen, oiel uttfc nicfetS fagenfcen AuS*
fcrud'S ju feebienen. «Dieß ift alfo bie Kommiffton,

Sbrer ©efettfefeaft ben Serid^t üorgwtegen, fcen fte über fceren fünfttgen Seftanb ©ie beute gu etttfdnn«-

taut ihrem Sefcfetuffe üom 26. 9toüember 1861 atte j bett haben werfcen.

gwei Satjre über fcaS Kafccttetiwefen gtt erbalten I -EBie mad)t ftdj nun baS Serbältniß gwifefeen Dffi*
wünfefet, ertaube iefe mir bie gorm gu wählen, fcaß ] gieren unfc Seferern? «Ucatt fann nämlid, fcarüber
iefe 3bnctt über fcaS «Perfoneflc unfc «Utateriettc ob* gang außer 3rocifet fein, baß baS Kabettcnwcfen

jefhoe «JJtittbeitungen mache, bk ftcb an baSjcnigc (id) rebe jefct nur üom tjieftgen «-Ptafce) nur in eng*
anreiben, waS in frühem Sabren beriebtet worben ; fter Serbinbung mit ber ©djule gebeifet unb eS ift
ift, babei bin id) fcann aber fo frei einige wenige! beShatb fcoch noch nidjt gefagt, fcaß biefe Serbin*
fubjeftioe Stnftdjten attSgttfprecfeen. Unfc wenn iefe j bung eingig fcafcurcfe ftdj feerftetten laffe, fcaß Seferer

auch SefannteS wiefcerfeote, fo mödjte eine «Jtcdjtfer* unfc «JJtilitärS gufammen berattjen unfc befdließen

tigung bafür in fcem Umftanfce gu ftnben fein, baft

unfere «JJtilitärgefettfa)aft feit gwei Saferen burdj neue

junge Kräfte üerftärft worben ift, fcie biSfeer ber

©aefee noefe fern geftanben feafeen, bereu fünftige
tbätige «JJtitwirfung aber gum ©efceifeen erforfcert
wirfc.

Scfanntticfe ift fcaS Kafceitcnwefen in Safet ©aefee

fcer «JJttfitärgefettfcboft. Sn ihrem ©cfeooße ift fcaS*

felbe angeregt worfcen unfc fte ift nicfet nur feei fcer

Snitiatioe fteben geblieben, fonfcern ihre «Utitgliefcer

haben ftch fcer Ausführung untergogen. ©ie tjaben
einem StuSfcbuffe bte Seitung übertragen uttb cS ift
fcie oon Anfang an grunfcfäfclich als nettjwenfcig
anerfannte Serbinfcung mit fcer ©efeute in fcer «EBeife

hergeftettt worfcen, fcaß bie eingetnen Anftalten Ser*
treter in unfere Kommiffion wählen. «Diefetben ftnfc

fcemnaefe für fcie ©ewerbefefeute £)err «Prof. Kittfelin,
an ber ©teile fceS Hexxn -Prof. «Jtütimeier, wcld)er

bemifftonirt Ijatte; für fcaS «Päfcagogium Hexx «Dr.

grifc Surdbarfct; fca anno 1862 mehrere ©omnafta*
ften nacb ihrem Uebertritt inS «Päfcagogittm beim

KorpS üerblieben waren, fo erfdjien eS unS ange*
meffen, bie «AuffidjtSbetjörfce fceS «PäbagegiumS gur
Segeicbnung eineS SertreterS eingutafcen; für fcaS

bumauiftifdje ©pmnafium oou Anfang an Hexx

Sumtebrer griebr. 3fehn, für bai «Jteatgijmnaftum

Hexx Sumtebrer Alfreb «JJtattt, att ber ©teile üon

Hexxn ©Ieber, wetefeer bie Anftatt oertaffen hatte;
enbticb für bie «Jtealfcbwte £>err Sebrer Sußiuger.
«Die mtlitärifeben «JJtitglieber fcer Kommiffton ftnfc:

ließen ftdj hier noefe anfcere «EBege fcenfen, fcie.
mögtiefeerweife gum 3iffe führen. «JJtatt fcarf aber

obige grage wotjt ftetten unfc gwar mit um fo mehr

Serutjigung atS bie fcem grageftelter befannte Ant*
wert nicfet ungünftig tautet. Sor Stttcm ift gu fa*

gen, baß fämmtlicfee Setjrer fcaS nöujtgc allgemeine
Sntereffe gur ©aefee feaben; eS wäre fcenfbar, fcaß

fcem nidjt fe wäre, wnfc weidjen wir audj bie uttfc

fca namenttid) in fcer Segiefeung auSeinanfcer, waS

im ©ingetnen fcen Knaben üom päfcagogifcfeen ©taub*
punfte auS förfcerlicb unfc guträglicfe fei, fo ftimmen
wir fcoefe fammt unfc fonfcerS fcarin überein, fcaß

unfere S«genfc mefer als je fcie naefefeattigfte

Kräftigung in geiftiger ttnfc förpcrlicfeer Segtebung für
ihren fpätern ScfeenSberuf befcarf unfc fcaß fcurd) bie

«EBaffcnübungcn fcaS Surnen naturgemäß erweitert

wirfc.
Scfe benfe man wirfc unS fcen «JtacbweiS über fcie

«Jticbtigfeit fcer beifcen ©äfce nicfet wobt afeüerlangen.

©S wäre auch gu fpät fcarüber gu ftreiten; fte wa=

ren fcaS gunfcament, auf wetd)eS fcaS gange Unter*

nehmen geftettt worfcen ift, anfänglich atS eS ftefe um

obtigatorifefee (Einführung tjanfcelte unfc fpäter, atS

biefelbe aufgegeben war. ©efeute unb «JJtititärgefett*

fefeaft feaben ftd) bie Hanb gerriefet gu gegenfeitiger

©rgiebung unfc eS fann nun nad) fedjSjäbrigcr «Ar*

beit unfc gemeinfamer «EBanfcemng ritte fcer anfcern

fcaS ßeugnift geben, fcaß fcie Anlage etwaS ©uteS

war, ich gebe noch weiter, fcaß fte fcaS alte itt «Jtia>

tige war, ift «nfc bleiben wirfc. 3» n-ünfefeen
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Kosten anzuschaffen z dagegen werden von der Ka- Z Hcrr Obcrstlieut. Meyer, Hr. Oberstlieut. Lötz, Hr.
dettenkommisston lebnswcisc und unentgeltich vcrab- ^ Kommandant Trueb, Hr. Stabsmajor Falkner, Hr.
sc'lgt' z Hauptmann Karl Wicland, Hr. Hauptmann August

An dic Kadetteu der Artillerie: 1 Säbel mit
Leibgurt.

An die Kadetten dcr Infanterie: 1 Gewehr mit
Bajonnet und Zubchörde; l Leibgurt mit Patrontasche

und Bajonnctscheide.
An die Zugchcfs der Infanterie: l Säbel mit

Leibgurt; 1 Jägerruf.
Dicfe sämmtlichen Gegenstände sind am Schlusse

Kündig und der Berichterstatter. In unsere Arbeit
hat sich nun ungcfähr folgcnde Theilung im Laufe
der Zeit gemacht: Das Präsidium hat abgesehen von
der Vertretung des Kadettenwesens nach außen und
dem Vorsitz in unsern Sitzungen die trocken?, nicht
dankbare, aber äußerst verdankenswerthc Aufgabe
der Verbindung unserer Kommission mit der Zeug-
Hausverwaltung, eine oft schr ins Detail gehende

dcr Ucbungcn oder beim Austritt aus dem Korps Aufsicht über das Materielle, das cincr weniger
in gutem, sauberem Zustande an die Kadcttenîom- ^ sorgsamen und geschickten Hand anvertraut, schnel-
mission zurückzuliefern, und sind dafür, fowie für lcrcm Untergänge entgegen gienge, als dies nunmehr
aKfälligen Schaden, die Eltern dcr Schüler baftbar.

Bericht von Hauptmann Hans Burckhardt.

Nachdem mir vom Präsidium der Kadettcnkom-

missiou der angenehme Anftrng ertheilt worden ist,

dcr Fall fein kann. Herr Oberstlieut. Lötz ist sein

Stellvertretcr. Die Herren Trueb, Falkner und
Wicland bilden dic Ererzierkommission; sic sind die

Leiter des Organismus, dessen einzelne Theile nnten
näher berührt werden sotten; dic Hauptleute Kündig
und Burckhardt helfen mit, um mich dieses

landläufig gewordenen, vicl und nichts sagenden
Ausdrucks zu bedienen. Dieß ist also dic Kommission,

Ihrer Gesellschaft den Bericht vorzulegen, den sic über deren künftigen Bestand Sic heute zu entscheid

laut ihrem Beschlusse vom 26. November 1861 alle j den haben werden.

zwci Jahre über das Kadcttenwcsen zu erhalten Wie macht sich nun das Verhältniß zwischen Ofsi-
wünscht, erlaube ich mir die Form zu wählen, daß! zieren und Lehrern? Man kann nämlich darüber
ich Ihnen über das Personelle und Materielle ob- ganz außer Zweifel fein, daß das Kadetteuwescu

jektive Mittheilungen mache, die sich an dasjenige ^ (ich rede jctzt uur vom hiesigen Platze) nur in eng-
anreihcn, was in frühern Jahren berichtet worden ^ ster Verbindung mit der Schule gedeiht und es ist

ift, dabei bin ich dann aber so frei einige wcnigc ^ deshalb doch noch nicht gesagt, daß diese Verbin-
subjektive Ansichten auszusprechen. Und wenn ich: dung einzig dadurch sich herstellen lasse, daß Lehrer
auch Bekanntes wiederhole, so möchte cine Rechtfer- j uud Militärs zusammen berathen und beschließen.

tigung dafür in dem Umstände zu finden sein, daß

unsere Militärgescllschaft feit zwei Jahren durch neue

junge Kräfte verstärkt worden ist, die bisher der

Sache noch fern gestanden haben, deren künftige
thätige Mitwirkung aber znm Gedeihen erfordert
wird.

Bekanntlich ist das KadsMcnwesen in Basel Sache
der Militärgcsellschoft. In ihrcm Schooße ist
dasselbe angercgt worden und sie ist nicht nur bei der

Initiative stehen geblieben, sondern ihre Mitglieder
haben sich der Ausführung unterzogen. Sie haben
einem Ausschüsse die Leitung übertragen und es ist

die von Anfang an grundsätzlich als nothwendig
anerkannte Verbindung mit der Schule in der Weise

hergestellt wordcn, daß dic einzelnen Anstalten
Vertreter in unsere Kommission wählen. Dieselben sind

demnach für die Gewerbeschule Herr Prof. Kinkelin,
an der Stelle des Herrn Prof. Rütimeier, welcher

demissionirt hatte; für das Pädagogium Herr Dr.
Fritz Burckhardt; da anno 1862 mehrere Gymnasiasten

nach ihrem Uebertritt ins Pädagogium beim

Korps verblieben waren, so erschien es uns
angemessen, die Aufsichtsbehörde des Pädagogiums zur
Bezeichnung eines Vertreters einzuladen; für das

humanistische Gymnasium von Anfang an Herr
Turnlehrer Friedr. Jselin, für das Realgymnasium

Herr Turnlehrer Alfred Maul, an der Stelle von

Herrn Sieber, welcher die Anstalt verlassen hatte;
endlich für die Realschule Herr Lehrer Bußingcr.
Die militärischen Mitglieder der Kommission find:

ließen sich hier noch andere Wege denken, die.
möglicherweise zum Ziele führen. Man darf aber

obige Frage wohl stellen und zwar mit um so mchr

Beruhigung als die dem Fragesteller bekannte Antwort

nicht ungünstig lautet. Vor Allcm ist zu

sagen, daß sämmtliche Lehrer das nöthige allgemeine

Interesse zur Sache haben; es wäre denkbar, daß

dcm nicht so wäre, und weichen wir auch hie und

da namentlich in der Beziehung auseinander, was
im Einzelnen den Knaben vom pädagogischen Standpunkte

aus förderlich und zuträglich fei, so stimmen

wir doch fammt und fonders darin überein, daß

unsere Jugend mehr als je die nachhaltigste
Kräftigung in geistiger und körperlicher Beziehung für
ihren spätern Lebensberuf bcdarf und daß durch die

Waffenübungcn das Turnen naturgemäß erweitert

wird.
Ich denke man wird uns den Nachweis über die

Richtigkeit der beiden Sätze nicht wohl abverlangen.
Es wäre auch zu spät darüber zu streiten; ste waren

das Fundament, auf welches das ganze

Unternehmen gestellt worden ist, anfänglich als es sich um

obligatorische Einführung handelte und später, als

dieselbe aufgegeben war. Schule und Militärgefellfchaft

haben sich die Hand gereicht zu gegenseitiger

Erziehung und es kann nun nach sechsjähriger Arbeit

und gemeinsamer Wanderung eine der andern

das Zeugniß geben, daß die Anlage etwas Gutes

war, ich gehe noch weiter, daß sie das allein Richtige

war, ist und bleiben wird. Zu wünschen
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